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Text 

§ 831. (1) Ist im Falle der Versicherung des Schiffes auf Zeit das Schiff bei dem Ablaufe der im 
Vertrage festgesetzten Versicherungszeit unterwegs, so gilt die Versicherung in Ermangelung einer 
entgegenstehenden Vereinbarung als verlängert bis zur Ankunft des Schiffes im nächsten 
Bestimmungshafen und, falls in diesem gelöscht wird, bis zur Beendigung der Löschung (§ 823). Der 
Versicherte ist jedoch befugt, die Verlängerung durch eine dem Versicherer, solange das Schiff noch 
nicht unterwegs ist, kundzugebende Erklärung auszuschließen. 

(2) Im Falle der Verlängerung hat der Versicherte für deren Dauer und, wenn die Verschollenheit des 
Schiffes eintritt, bis zum Ablaufe der Verschollenheitsfrist die vereinbarte Zeitprämie fortzuentrichten. 

(3) Ist die Verlängerung ausgeschlossen, so kann der Versicherer, wenn die Verschollenheitsfrist 
über die Versicherungszeit hinausläuft, auf Grund der Verschollenheit nicht in Anspruch genommen 
werden. 


